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SO/20. Finanzierung der Beobaehtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenenlflechtnng 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Fmanzierung der Beobachtertmppe der Vereinten Nationen 
für die 'Ifuppenentflechtung' und des entsprechenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen'. 

eingedenk der Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats 
vom 31. Mai 1974, mit der der Rat die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung eingerichtet 
hat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen 
der Rat das Mandat der Truppe verlängert hat, zuletzt Resolu
tion 996 (1995) vom 30. Mai 1995, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3211 B (XXIX) vom 
29. November 1974 über die Finanzierung der Notstands
streitkräfte der Vereinten Nationen und der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechlung sowie auf 
ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 49/225 vom 23. Dezember 1994 und 
Beschluß 49/413 B vom 12. Juli 1995, 

erneut erklärend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß 
Attikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin 
gehend, daß zur Deckung der Ausgaben für die Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die 'Ifuppenentflechtung ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Ge
neralversanlß1lung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
VerantwoItung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobach
tertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
mit den erforderlichen Finanznaitteln auszustatten, damit sie 
ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

darlJber besorgt, daß sich der Generalsekretär nach wie vor 
Schwierigkeiten dabei gegenübersiehl, den Zahlungsver
pflichtungen für die Beobachlertruppe der Vereinten Nationen 
für die 'Ifuppenentflechtung, wozu auch die Kostenerstattung 

2 Al50/386 und KOIT.1. 
, N50/694. 

an die derzeitigen und früheren truppenstellenden Staaten 
gehört, regelmäßig nachzukommen, 

sowie besorgt darüber, daß die Ausgabereste auf dem 
Verwahrkonto für die Beobachtertruppe der Vereinten Natio
nen für die Truppenentflechtung zur Deckung der Ausgaben 
der Truppe herangezogen wurden, um den Einnahmenausfall 
infolge der Nichtzahlung oder verspäteten Zahlung von Beiträ
gen durch die Mitgliedstaaten auszugleichen, 

1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der 
~Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung per 20. November 1995, namentlich von den noch 
ausstehenden Beiträgen in Höhe von 64.565.741 US-Dollar, 
was 6 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge von der 
Aufstellung der Truppe bis zu dem am 30. November 1995 
endenden Zeitraum entspricht, vermerkt, daß etwa 30 Prozent 
der Mitgliedstaaten ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe 
entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, die 
es betrifft, insbesondere die Mitgliedstaaten mit Beitragsruck -
ständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch 
ausstehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen; 

2. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage 
bei den friedensichernden Tätigkeiten, insbesondere was die 
Kostenerstattung an die truppenstellenden Mitgliedstaaten 
betrifft, infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen 
durch die Mitgliedstaaten; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung umgehend und vollständig entrichtet werden; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen' an; 

5. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die 'Ifuppenentflechtung so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt, für den Einsatz der Truppe während des 
Zeitraums vom 1. Juni bis einschließlich 30. November 1995 
auf dem Sonderkonto für die Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechtnng den gemäß Ziffer 11 
ihrer Resolution 49/225 zur Ausgabe ermächtigten und 
veranlagten Betrag von 16.065.498 Dollar brutto (15.564.000 
Dollar netto) bereitzustellen; 

7. ennächtigt den Generalsekretär, für den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die 'Ifuppe über den in seiner 
Resolution 996 (1995) genehmigten Sechsmonatszeitraum 
fortbestehen zu lassen, für die Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen für die Truppenentflechlung für einen am 
1. Dezember 1995 beginnenden Zeitraum von nicht mehr als 
sieben Monaten Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag 
von 2.679.000 Dollar brutto (2.603.000 Dollar netto) pro 
Monat einzugehen, wobei der genannte Betrag nach dem in 
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dieser Resolution festgelegten Schema unter den Mitgliedstaa
ten zu veranlagen ist; 

8. beschließt, als Ad-hoc-Regelung, vorbehaltlich eines 
Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachter
troppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
über den 30. November 1995 hinaus zu verlängern, und vor
behaltlich der vom Rat zu beschließendenden Mandatszeit
räume, den in Ziffer 7 genannten Betrag unter den Mitglied
staaten entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen zu 
veranlagen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 
der Generalversammlung vom 1. März 1989 festgelegt und 
von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991,46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 sowie in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 
1993 geändert worden ist, und dabei die Beitragstabelle für die 
Jahre 1995 und 1996' zu berücksichtigen; 

9. beschließt außerdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den veranschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 532.000 Dollar für den Zeitraum vom 1. Dezember 
1995 bis einschließlich 30. Juni 1996 auf ihre Veranlagung 
nach Ziffer 8 anzurechnen ist; 

10. beschließt ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
gliedstaaten an den veranschlagten sonstigen Einnahmen in 
Höhe von 9.000 Dollar für den Zeitraum vom 1. Dezember 
1995 bis einschließlich 30. Juni 1996 auf ihre Veranlagung 
nach Ziffer 8 anzurechnen ist; 

11. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln von 805.000 Dollar 
brutto (891.000 Dollar netto) für den Zeitraum vom 
1. Dezember 1993 bis einschließlich 30. November 1994 
gemäß Beschluß 49/413 B der Generalversammlung auf die 
Veranlagung der Mitgliedstaaten nach Ziffer 8 anzurechnen 
ist; 

12. bittet um freiwillige Beiträge für die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend dem von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988,44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind; 

13. beschließt außerdem, den Untergegenstaud "Be
obachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung" unter dem Tagesordnungspunkt "Finanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen 
Osten" während ihrer fünfzigsten Tagung weiter zu verfolgen. 

4 Siehe Resolution 49/19 B. 

76. Plenarsitzung 
J. Dezember 1995 

50/89. Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten 
Nationen in Libanon 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Interimstroppe der Vereinten Nationen in 
Libanon' und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen' , 

eingedenk der Resolution 425 (1978) des Sicherheitsrats 
vom 19. März 1978, mit der der Rat die Interimstroppe der 
Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet hat, sowie der 
danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat das 
Mandat der Truppe verlängert hat, zuletzt Resolution 1006 
(1995) vom 28. Juli 1995, 

unter Hinweis auf ihre Resolution S-8/2 vom 21. April 
1978 über die Finanzierung der Truppe und ihre danach 
verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, 
zuletzt Resolution 49/226 vom 23. Dezember 1994 und 
Beschluß 49/483 vom 12. Juli 1995, 

erneut erklärend, daß es sich bei den Kosten der Truppe um 
Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin 
gehend, daß zur Deckung der Ausgaben für die Truppe ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältuismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/9 E vom 
17. Dezember 1979 und ihre danach verabschiedeten Resolu
tionen, zuletzt die Resolution 49/226, mit denen sie beschloß, 
die Bestimmungen der Artikel 5.2 b), 5.2 d), 4.3 und 4.4 der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen einstweilig außer Kraft 
zu setzen, 

darüber besorgt, daß es für den Generalsekretär nach wie 
vor schwierig ist, den mit der Truppe verbundenen laufenden 
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, wozu auch die 
Kostenerstattung an die derzeitigen und früheren truppen
steIlenden Staaten gehört, 

, Al50/543. 




